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Verkehrspolizeiliche Massnahmen 
 
Im Jahr 2026 beginnen die Bauarbeiten an der neuen Personenunterführung 
Bahnhof. Der dabei entstehende Baustellenverkehr bedingt eine befristete 
Änderung der Verkehrsregelung südlich vom Bahnhof. Vorgesehen ist ein 
Einbahn Regime auf den Strassen Güterstrasse (Teilbereich Hauptstrasse bis 
Bahnhofstrasse), Bahnhofstrasse (Teilbereich Güterstrasse bis 
Solothurnstrasse) und Ulmenstrasse. Es sind dazu die folgenden 
Verkehrspolizeilichen Massnahmen vorgesehen: 
 
• Einbahnstrasse (Signal 4.08) auf den Strassen:  

− Güterstrasse (Fahrrichtung Hauptstrasse zur Bahnhofstrasse) 
− Bahnhofstrasse (Fahrrichtung Güterstrasse zur Solothurnstrasse) 
− Ulmenstrasse (Fahrrichtung Bahnhofstrasse zur Hauptstrasse) 

• Einfahrt verboten (Signal 2.02): 
In der jeweils entgegengesetzten Fahrrichtung der Einbahnstrassen 

• Aufhebung der Parkplätze «Blaue-Zone» auf der Güterstrasse 
 

 
Diese Verkehrsmassnahmen gelten während der Dauer der Baustelle 
Personenunterführung SBB, voraussichtlich vom 16.01.2026 bis 
18.12.2026.  
 
Planauflage:  Gemeindeverwaltung 
Einsprachefrist:  04.12. – 24.12.2025 
 
 
Allfällige Einsprachen sind schriftlich und begründet an die 
Bauverwaltung, Hauptstrasse 20, 4542 Luterbach einzureichen.  
(Rechtsgültig ist die Ausschreibung im amtlichen Publikationsorgan der 
Gemeinde).  
 
Die Baukommission 

 
 


